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2000 
Bekanntmachung 

des In-Kraft-Tretens des Abkommens 
zur Änderung des Abkommens 

über die Errichtung und Finanzierung 
des Instituts für medizinische 

und pharmazeutische Prüfungsfragen 
Vom 25. Februar 2003 

Nachdem die letzte der von den Ländern ausgefertigten 
Ratifikationsurkunden am 20. Dezember 2002 bei der 
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt 
,vurde, ist das Abkommen zur Änderung der Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 
26. Dezember 2002 (GV. NRW. 2003 S. 7) nach seinem 
Artikel 2 am 1. Januar 2003 in Kraft getreten. 

Düsseldorf, den 25. Februar 2003 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

{L. S.) Peer Steinbrück 

- GV. NRW. 2003 S. 124. 

301 
Verordnung 

über die maschinelle Führung 
des Handels- und des Genossenschaftsregisters 

Dritte Änderung 
der maschineUen Registerführung 

(Dritte Anderungs-VO 
zur Register-Automations-VO) 

Vom 26. Februar 2003 

Auf Grund des§ 8a Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbu
ches vom 10. Mai 1897 (RGBL S. 219), zuletzt geändert 
durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Gewerbeord
nung und sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften vom 
24. August 2002 (BGBL I S. 3412, 3420) und des § 156 Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2202), zuletzt 
geändert durch das Euro-Bilanzgesetz vom 10. Dezember 
2001 (BGBL I S. 3414, 3415), in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung über die Ermächtigung des Justizministe
riums zum Erlass von Rechtsverordnungen nach § 8a 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit§ 156 
Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und § 125 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit vom 24. August 1999 (GV. NRW. S. 520) wird ver
ordnet: 

Artikel 1 
Einführung 

des maschinell geführten 
Handels- und Genossenschaftsregisters 

Bei dem Amtsgericht Mönchengladbach werden das 
Handels- und das Genossenschaftsregister sowie die zu 
ihrer Führung erforderlichen Verzeichnisse in maschinel
ler Form als automatisierte Datei geführt. Die einzelnen 
maschinell geführten Registerblätter treten mit ihrer 
Freigabe(§ 54 der Handelsregisterverordnung in Verbin
dung mit§ 1 der Verordnung über das Genossenschafts
register) an die Stelle der bisher in Papierform geführten 
Registerblätter. 

Artikel 2 
Änderung 

der Register-Automations-VO 
Die Anlage zu der Verordnung über die maschinelle 

Führung des Handels- und des Genossenschaftsregisters 
vom 7. Februar 2002 (GV. NRW. S. 83, ber. S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel II der Verordnung vom 
10. Dezember 2002 (GV. NRW. 2003 S. 14) wird wie folgt 
ergänzt: 

Im Teil „Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf" wird 
angefügt: 

Mönchengladbach ab 1. April 2003. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2003 in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2003 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang Gerhards 

- GV. NRW. 2003 S. 124. 

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" 
Vom 17. Dezember 2002 

Die Vertreterversammlung der Feuerwehr-Unfallkasse 
NRW in Düsseldorf hat in ihrer Sitzung vom 17. Dezem
ber 2002 folgende Unfallverhütungsvorschrift beschlos
sen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
,,Allgemeine Vorschriften" (GUV 0.1) 

vom April 1979, in der Fassung vom Februar 2001 1) 

§ 1 
§ 2 
§ :3 
§ ·l 
§ ;j 

§ (j 

§ 'i 

§ :3 
§ 9 
§ 10 

§ 11 
§ 12 
§ 1:3 

§H 

§ 15 

§ 16 
§ 17 

Inhaltsverzeichnis 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

und Pflichten des Unternehmers 
Begriffsbestimmungen 
Allgemeine Anforderungen 
Ausnahmer_ 
Persönliche Schutzausrüstungen 
Vergabe vo::J. Aufträgen 
Koordinierung von Arbeiten 
Auslegen Yon Unfallverhütungsvorschrif
ten, Unterweisung der Versicherten 
Förderung der Mitwirkung der Versicherten 
Sicherheits·::,eauftragte 
Besichtigur_g des Unternehmens durch Auf
sichtspersonen nach §18 SGB VII, Erlass 
einer Anordnung 
Auskunftspflicht 
Pflichtenübertragung 
Betriebliche Aufsichtspersonen 

II. 
Pllichten der Versicherten 

Befolgung von Anweisungen des Unterneh
mers, Bem;.tzung persönlicher Schutzaus
rüstungen 
Bestimmungsgemäße Verwendung von Ein
richtungen 
Beseitigung von Mängeln 
Unbefugte Benutzung von Einrichtungen 

m. 
Betriebsanlagen 

und Betriebsregelungen 
§ U Arbeitsplätze 
§ 19 Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsräu

men (Gebäuden) 

1) Ir die Fassung ,·om April 1979 ist der 1. und 2. Nachtrag zu dieser 
l:nfallverhütungsvorschrüt eingearbeitet worden. 
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§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 9-... ;) 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 
§ 31 
§ 32 

§ 33 

§ 34 
§ 35 

§ 36 
§ 37 

§ 38 
§ 39 
§ 40 
§ 41 
§ 42 

§ 43 

§44 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

Fußböden in Räumen (Gebäuden). licht
durchlässige Wände 
Arbeitsplätze in nicht allseits umschlosse
nen Räumen 
Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im 
Freien 
Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Be
triebsgelände im Freien 
Verkehrs·wege 
Verkehrs\vege in Räumen (Gebäuden) 
Verkehrswege in nicht allseits umschlosse
nen Räumen 
Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im 
Freien 
Türen. Tore 
Zusätzliche Anforderungen an kraftbetä
tigte Türen und Tore 
Rettungswege. Notausgänge 
Fahrtreppen. Fahrsteige 
Laderampen 
Schutz gegen Absturz und herabfallende 
Gegenstände 
Lager. Stapel 
Kleidung. Mitführen von Werkzeugen und 
Gegenständen. Tragen von Schmuckstük
ken 
Gefährliche Arbeiten 
Zutritts- und Aufenthalts\·erbote 
Genuss \·on Alkohol 
Prüfungen 
Kennzeichnung von Einrichtungen 
Rüst-. Instandhaltungsarbeiten 
Erprobung von Einrichtungen 
:VIaßnahmen gegen Entstehungsbrände 
Maßnahmen zur Verhinderung von Explo
sionen 
Gesundheitsgefahren 
Cmgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen 
Betreten von Bereichen. in denen gesund
heitsgefährliche Stoffe auftreten können 
Aufbewahrung gesundhei tsgefährlicher 
Flüssigkeiten 
Kennzeichnung von Gefäßen und Leitungen 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge 

§§ 50 bis 60 nicht besetzt 

§ 61 
§ 62 

§ 63 

Anlage 1 

V. 
Cbergangsbestimmungen 

Allgemeine Übergangsfrist 
-Cbergangsregel ung 

VI. 
In-Kraft-Treten 

In-Kraft-Treten 

Zu § 9 Abs. 1 der "Cnfalkerhütungsvorschrift .. Allge
meine Vorschriften'" (GUV 0.1) Zahl der Sicherheitsbe
auftragten 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

und Pflichten des l.:'nternehmers 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Einrichtungen im Sinne dieser Cnfalkerhütungs
vorschrift sind alle in Mitgliedsunternehmen zum Be-

triebsnveck eingesetzten sächlichen Mittel. ausgenom
men Arbeits-. Hilfs- und Betriebsstoffe. 

(2) Gefährliche Arbeitsstoffe im Sinne dieser Cnfall
verhütungsvorschrift sind alle explosionsgefährlichen. 
brandfördernden. leicht entzündlichen. entzündlichen. 
giftigen. gesundheitsschädlichen. ätzenden und reizenden 
Ausgangs-. Hilfs- und Betriebsstoffe. 

§ 2 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Der "Cnternehmer hat Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten und arbeitsbe
dingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame 
Erste Hilfe zu treffen. Er hat insbesondere Einrichtungen 
bereitzustellen und Anordnungen zu treffen. die den 
Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift. den 
für ihn sonst geltenden Unfalkerhütungsvorschriften 
und im -Cbrigen den allgemein anerkannten sicherheits
technischen und arbeitsmediz:.nischen Regeln entspre
chen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften. insbesondere 
in Arbeitsschutzvorschriften. Anforderungen gestellt 
\\·erden. bleiben diese Vorschriften unberührt. 

(2) Technische Erzeugnisse. die nicht den Unfallwrhü
tungs\·orschriften entsprechen. dürfen ven\·endet \Ver
den. soweit sie in ihrer Beschaffenheit die gleiche Sicher
heit auf andere Weise ge\\·ährleisten. 

(3) Tritt bei einer Einrichtur.g ein Mangel auf. durch 
den für die Versicherten sonst nicht abzm\·endende 
Gefahren entstehen. ist die Eim~ichtung stillzulegen. 

§ 3 
Ausnahrr,_en 

(1) Der Träger der gesetzli-:::hen Cnfalkersicherung 
kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag des Unter
nehmers Ausnahmen von Unfalkerhütungsvorschriften 
zulassen. \venn 

1. der Cnternehmer eine andere. ebenso \Virksame ::\Iaß
nahme trifft oder 

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer 
unverhältnismäßigen Härte führen wü.rde und die 
Abweichung mit dem Schutz der Versicherten verein
bar ist. 

Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Betriebs\·ertre
tung beizufügen. 

(2) Von den in § 2 Abs. 1 bezeichneten allgemein 
anerkannten Regeln darf nur abgeKichen \Verden. smveit 
die gleiche Sicherheit auf ander2 Weise ge,Yährleistet ist. 

§ 4 

Persönliche 
SchutzausrüsTungen 

(1) Ist es durch betriebstechnische ::.Vlaßnahmen nicht 
a:.1sgeschlossen. dass die Versicherten Cnfall- oder Ge
sundheitsgefahren ausgesetzt si::i.d. so hat der Unterneh
mer geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Ver
fügung zu stellen und diese in ordnungsgemäßem Zu
stand zu halten. 

(2) Der Cnternehmer hat insbesondere zur Verfügung 
zu stellen: 

1. Kopfschutz. \\·enn mit Kopfrerletzungen durch Ansto
ßen. durch pendelnde. herabfallende. umfallende oder 
\wgfliegende Gegenstände oder durch lose hängende 
Haare zu rechnen ist: 

2. Fußschutz. \\·enn mit Fuß\·erletzungen durch Stoßen. 
Einklemmen. umfallende. herabfallende oder abrol
lende Gegenstände. durch Hineintreten in spitze und 
scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe. heiße 
oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist: 

3. Augen- oder Gesichtsschutz. wenn mit Augen- oder 
Gesichts\·erletzungen durch ,,·egfliegende Teile. Ver
spritzen von Flüssigkeiten oder durch gefährliche 
Strahlung zu rechnen ist: 

4. Atemschutz. wenn Versicherte gesundheits-
schädlichen. insbesondere gif:igen. ätzenden oder rei-
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zenden Gasen. Dämpfen, Nebeln oder Stäuben ausge
setzt sein können oder wenn Sauerstoffmangel auftre
ten kann: 

5. Körperschutz. wenn mit oder in der Nähe von Stoffen 
gearbeitet ,vird. die zu Hautverletzungen führen oder 
durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen 
können. sowie bei Gefahr von Verbrennungen, Verät
zungen, Verbrühungen. Unterkühlungen. elektrischen 
Durchströmungen, Stich- oder Schnitt,·erletzungen. 

(3) Die Vorschriften über die ärztlichen Vorsorgeunter-
suchungen sind unabhängig davon anzuwenden, ob per
sönliche Schutzausrüstungen benutzt werden. 

§ 5 
Vergabe von Aufträgen 

Erteilt der Unternehmer den Auftrag. 

1. Einrichtungen zu planen. herzustellen. zu ändern oder 
in Stand zu setzen. 

2. technische Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe zu liefern, 

3. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten, 

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die 
in§ 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 bezeichneten Vorschriften und 
Regeln zu beachten. Bei technischen Erzeugnissen im 
Sinne von § 2 Abs. 2 hat der Auftragnehmer eine 
Bescheinigung über die Gewährleistung der gleichen 
Sicherheit mitzuliefern. 

§ 6 
Koordinierung \·an Arbeiten 

(1) Vergibt der Unternehmer Arbeiten an andere Unter
nehmer, dann hat er. soweit dies zur Vermeidung einer 
möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist. 
eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander 
abstimmt. Er hat dafür zu sorgen. dass diese Person 
Weisungsbefugnis gegenüber seinen Auftragnehmern 
und deren Beschäftigten hat. 

(2) übernimmt der Unternehmer Aufträge. deren 
Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer 
Unternehmer zusammenfällt, so ist er verpflichtet. sich 
mit den anderen Unternehmern abzustimmen. soweit dies 
zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung erfor
derlich ist. 

§ 7 
Auslegen 

\'On 1:nfallyerhütungsvorschriften. 
"C"nterweisung der Versicherten 

(1) Der Unternehmer hat die für sein Unternehmen 
geltenden UnfallYerhütungsvorschriften an geeigneter 
Stelle auszulegen. Den mit der Durchführung der Maß
nahmen zur Verhütung ,·on Arbeitsunfällen. Berufs
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
betrauten Personen sind die Arbeitsschutz- und Cnfall
Yerhütungs...-orschriften auszuhändigen, soweit sie ihren 
Arbeitsbereich betreffen. 

(2) Der Unternehmer hat die Versicherten über die bei 
ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahrer: sowie über die 
Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäftigung 
und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens 
jedoch einmal jährlich. zu untenveisen. 

§ 8 
Förderung der Mitwirkung 

der Versicherten 

Der Unternehmer hat die Mitwirkung der Versicherten 
an der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu för
dern. Er hat den mit der Durchführung der :.\faßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren betrauten 
Personen die Teilnahme an einschlägigen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Belange zu ermöglichen. 

§ 9 
Sicherheitsbeauftragte 

(1) Die Zahl der nach § 22 Abs. 1 SGB VII zu 
bes·:ellenden Sicherheitsbeauftragten ergibt sich aus der 
Anlage 1 zu dieser "C"nfallverhütungs\·orschrift. Anlage 1 

(:::) Der Unternehmer J:-.at den Sicherheitsbeauftragten 
Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen. insbe
sondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen 
unc. Unfaliuntersuchungen der Aufsichtspersonen nach 
§ 18 SGB VII teilzunehmen. Den Sicherheitsbeauftragten 
sind auf Verlangen die Ergebnisse der Betriebsbesichti
gur:.gen und l.infallunter:mchungen zur Kenntnis zu ge
ben. 

§ 10 
Besichtigung des Unternehmens 

durch Aufsichtspersonen nach § 18 SGB VII. 
Erlass einer Anordnung*) 

(") Der "C"nternehmer hat der Aufsichtsperson nach§ 18 
SGB VII die Besichtigung seines "Cnternehmens zu er
mö.~lichen und sie auf ihr Verlangen dabei zu begleiten 
odE:r durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen. 

(:1) Erlässt der Träger der gesetzlichen Unfallversiche
rur.g eine Anordnung und setzt er hierbei eine Frist, 
innerhalb der die verlangten Maßnahmen zu treffen sind, 
so hat der "Cnternehmer ::1ach Ablauf der Frist um·erzüg
lich mitzuteilen. ob er die \·erlangten :VIaßnahmen getrof
fen hat. 

§ 11 
Auskunftspflicht*) 

Der l.internehmer ha·: dem Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung die im Zusammenhang mit der Ver
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar
beitsbedingten Gesundheitsgefahren stehenden Angaben 
zu machen und Auskünfte zu erteilen. 

§ 12 
Pflichtenübertragung 

Hat der Unternehmer ihm hinsichtlich der Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten und arbeitsbe
dir:,gten Gesundheitsgefahren obliegende Pflichten über
tragen. so hat er dies un-,erzüglich schriftlich zu bestäti
gen. Die Bestätigung ist von dem Verpflichteten zu 
un:erzeichnen; in ihr sind der Verantwortungsbereich 
und die Befugnisse zu beschreiben. Eine Ausfertigung der 
schriftlichen Bestätigung ist dem Verpflichteten auszu
hä:1digen. 

§ 13 
Betriebliche Aufsichtspersonen 

Der Unternehmer hat die Verant\vortungsbereiche der 
\·o:-i ihm zu bestellenden betrieblichen Aufsichtspersonen 
abzugrenzen und dafür zu sorgen. dass diese ihren 
Pflichten auf dem Gebiet der Verhütung von Arbeitsun
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund
he.tsgefahren nachkommen und sich untereinander ab
stimmen. 

II. 
Pflichten der Versicherten 

§ 14 
Befolgung 

von Anweisungen des Unternehmers, 
Benutzung 

persönlicher Schutzausrüstungen 

Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen und 
die entsprechenden Anweisungen des "C"nternehmers zu 
befolgen. Sie haben die zur Verfügung gestellten persön
lichen Schutzausrüstungen zu benutzen. Die Versicher
ten dürfen sicherheitswidrige Weisungen nicht befolgen. 

") In den §§ 10 und 11 werden sich aus den §§ 19. 191 und 192 SGB 'lll 
argebende Verpflichtungen präzisierend \\iederho!t. Diese Verpflichtungen 
sind. gest:itzt a-..i.f die Yorgenannten gesetzlichen Bestimmungen. durchzu
setzen. In § 209 SGB VII sind Bußgeldandrohungen enthalten. 
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§ 15 
Bestimmungsgemäße 

Verwendung von Einrichtungen 

Die Versicherten dürfen Einrichtungen nur zu dem 
Zweck ven,venden, der vom "Cnternehmer bestimmt oder 
üblich ist. 

§ 16 
Beseitigung von Mängeln 

(1) Stellt ein Versicherter fest. dass eine Einrichtung im 
Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen. Berufs
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
nicht einwandfrei ist, so hat er diesen ::.\fangel um·erzüg
lich zu beseitigen. Gehört dies nicht zu seiner Arbeitsauf
gabe oder verfügt er nicht über Sachkunde. so hat er den 
Mangel dem Vorgesetzten um·erzüglich zu melden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend. ,venn der Versicherte 
feststellt. dass · 

1. Arbeitsstoffe im Hinblick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten und arbeitsbe
dingten Gesundheitsgefahren nicht einwandfrei ,·er
packt, gekennzeichnet oder beschaffen sind oder 

2. das Arbeitsverfahren oder der Arbeitsablauf im Hin
blick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen. Berufs
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits
gefahren nicht eimvandfrei gestaltet bnv. geregelt 
sind. 

§ 17 
"Cnbefugte Benutzung 

von Einrichtungen 

Versicherte dürfen Einrichtungen und Arbeitsstoffe 
nicht unbefugt benutzen. Einrichtungen dürfen sie nicht 
unbefugt betreten. 

III. 
Betriebsanlagen 

und Betriebsregelungen 

§ 18 

Arbeitsplätze 

(1) Arbeitsplätze müssen unbeschadet der Vorschriften 
der §§ 19 bis 23 so eingerichtet und beschaffen sein und so 
erhalten werden. dass sie ein sicheres Arbeiten ermögli
chen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des ::.\.Iaterials. 
der Geräumigkeit. der Festigkeit. der Standsicherheit. 
der Oberfläche. der Trittsicherheit. der Beleuchtung und 
Belüftung sowie hinsichtlich des Fernhaltens ,·on schäd
lichen Umwelteinflüssen und von Gefahren. die ,·on 
Dritten ausgehen. 

(2) Arbeitsplätze müssen so beschaffen sein. dass sie 
nicht einstürzen. umkippen, einsinken. abrutschen oder 
ihre Lage auf andere ·weise ungewollt ändern können. 

§ 19 
Beleuchtungseinrichtungen 

in Arbeitsräumen (Gebäuden) 

(1) In Arbeitsräumen müssen Lichtschalter leicht zu
gänglich und selbstleuchtend sein. Sie müssen auch in der 
I\ähe der Zu- und Ausgänge angebracht sein. Dies gilt 
nicht, ,venn die Beleuchtung zentral geschaltet wird. 
Selbstleuchtende Lichtschalter sind bei ,·orhandener 
Orientierungsbeleuchtung nicht erforderlich. 

(2) Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsräumen sind 
so anzuordnen und auszulegen. dass sich aus der Art der 
Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für 
qie Versicherten ergeben können. Die Beleuchtung muss 
sich nach der Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der 
Allgemeinbeleuchtung muss mindestens 15 Lux betragen. 

(3) Sind auf Grund der Tätigkeit der Versicherten. der 
Yorhandenen Betriebseinrichtungen oder sonstiger be
sonderer betrieblicher Verhältnisse bei Ausfall der Allge
meinbeleuchtung "Cnfallgefahren zu befürchten. muss 
eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer Beleuchtungs-

stärke Yon mindestens eins vom Hundert der Allgemein
beleuchtung. mindestens jedoch Yon einem Lux vorhan
den sein. 

§ 20 
Fußböden 

in Räumen (Gebäuden). 
lichtdurchlässige Wände 

(1) Fußböden in Räumen dürfen keine Stolperstellen 
haben; sie müssen eben und rutschhemmend ausgeführt 
und leicht zu reinigen sein. Für Arbeits-. Lager-. Maschi
nen- und Nebenräume gilt dies insmveit. als es betrieblich 
möglich und aus sicherheitstechnischen oder gesundheit
lichen Gründen erforderlich ist. Standflächen an Arbeits
plätzen müssen unter Berücksichtigung der Art des 
Betriebes und der körperlichen Tätigkeit der Versicher
ten eine ausreichende vVärmedfmmung auf-weisen. 

(2) Die zulässige Belastung der Fußbodenfläche in 
Lagerräumen. unter denen sich andere Räume befinden. 
muss an den Zugängen gut erkennbar angegeben sein. 
Dies gilt auch für die zulässige Belastung Yon Zwischen
böden und Galerien in Lagerräumen. 

(3) Lichtdurchlässige Wände. insbesondere Ganzglas
,vände. im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswe
gen müssen aus bruchsicherem \Verkstoff bestehen oder 
so gegen die Arbeitsplätze und Verkehrswege abge
schirmt sein. dass Versicherte nicht mit den \Vänden in 
Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände 
Yerletzt \\·erden können. 

§ 21 
Arbeitsplätze in nicht allseits 

umschlossenen Räumen 

Auf Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Räu
men sind die§§ 19 und 20 sinngemäß anzu,venden. 

§ 22 
Arbeitsplttze 

auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
sind so herzurichten, dass sich Versicherte bei jeder 
Witterung sicher bewegen können. 

(2) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
müssen zu beleuchten sein. \Yenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 23 

Ortsgebundene Arbeitsplätze 
auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge
lände im Freien. auf denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt ,verden. sind nur zulässig. wenn 
es betriebstechnisch erforderlich ist. 

(2) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge
lände im Freien. auf denen nicht nur ,·orübergehend 
Versicherte beschäftigt \\·erden. sind im Rahmen des 
betrieblich ::Vlöglichen so einzurichten und auszustatten. 
dass die Versicherten 

1. gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. 

2. keinem unzuträglichen Lärm und keinen unzuträgli
chen mechanischen Schv\'ingungen, Gasen. Dämpfen. 
Nebeln oder Stäuben ausgesetzt sind. 

3. nicht ausgleiten und abstürzen können. 

§ 24 
Verkehrswege 

(1) Verkehrswege müssen fre:..gehalten \\·erden. damit 
sie jederzeit benutzt werden können. 

(2) Führen Wege des Lastyerkehrs an unübersichtlichen 
Ausgängen. Treppenzu- und -a.bgängen und ähnlichen 
Gefahrstellen in nicht mehr als ~ .. 00 m Abstand Yorbei. so 
sind die Gefahrstellen durch Cmgehungsschranken oder 
ähnliche Einrichtungen gegen den QuerYerkehr zu si
chern. 
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§ 25 
Verkehrswege in Räumen 

(Gebäuden) 

(1) Verkehrswege müssen in solcher Anzahl vorhanden 
und so beschaffen und bemessen sein, dass sie je nach 
ihrem Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren 
werden können und neben den Wegen beschäftigte 
Personen durch den Verkehr nicht gefährdet werden. 

(2) Verkehrswege für kraftbetriebene oder schienenge
bundene Beförderungsmittel müssen so breit sein, dass 
zwischen der äußeren Begrenzung der Beförderungsmit
tel und der Grenze des Verkehrsweges ein Sicherheitsab
stand von mindestens 0.50 m auf beiden Seiten des 
Verkehrsweges vorhanden ist. 

(3) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen in einem 
Abstand von mindestens 1,00 m an Türen und Toren, 
Durchgängen, Durchfahrten und Treppenaustritten vor
beiführen. 

(4) Die Begrenzungen der Verkehrswe~e in Arbeits
und Lagerräumen mit mehr als 1000 m~ Grundfläche 
müssen gekennzeichnet sein. Soweit Nutzung, Einrich
tung und Belegungsdichte es zum Schutz der Versicher
ten erfordern, müssen die Begrenzungen der Verkehrs
wege bei Arbeits- und Lagerräumen mit weniger als 
1000 m" Grundfläche gekennzeichnet sein. Die Kenn
zeichnung ist nicht notwendig, wenn die Verkehrswege 
durch ihre Art, durch die Betriebseinrichtungen oder 
durch das Lagergut deutlich erkennbar sind oder die 
betrieblichen Verhältnisse eine Kennzeichnung der Ver
kehrswege nicht zulassen. 

(5) Beleuchtungseinrichtungen in Verkehrswegen sind 
so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus der Art der 
Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für 
Personen ergeben können. Für Lichtschalter gilt § 19 
Abs. 1 entsprechend. Die Beleuchtung muss sich nach der 
Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der Allgemeinbe
leuchtung muss mindestens 15 Lux betragen. 

§ 26 
Verkehrswege in nicht allseits 

umschlossenen Räumen 

Auf Verkehrswege in nicht allseits umschlossenen 
Räumen ist § 25 sinngemäß anzuwenden. 

§ 27 
Verkehrswege 

auf dem Betriebsgelände 
im Freien 

(1) Auf Verkehrswegen auf dem Betriebsgelände im 
Freien ist § 25 Abs. 1 bis 3 anzuwenden. 

(2) Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im Freien 
müssen zu beleuchten sein, wenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 28 

Türen, Tore 

(1) Lage, Anzahl. Ausführung und Abmessungen von 
Türen und Toren müssen sich nach der Art und Nutzung 
der Räume richten. 

(2) Tore, die auch dem Fußgängerverkehr dienen, 
müssen so ausgeführt sein, dass sie oder Teile von ihnen 
vom Benutzer leicht geöffnet und geschlossen werden 
können. 

(3) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vorwiegend 
für den Fahrzeugverkehr bestimmt sind, müssen Türen 
für den Fußgängerverkehr vorhanden sein. 

(4) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein 
oder Sichtfenster haben. 

(5) Bestehen lichtdurchlässige Flächen von Türen nicht 
aus bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürchten, dass 
sich Personen durch Zersplittern der Türflächen verlet
zen können, so sind diese Flächen gegen Eindrücken zu 
schützen. 

(ß) Schiebetüren und-tore müssen gegen Ausheben und 
Herausfallen, Türen und Tore, die nach oben öffnen, 
gegen Herabfallen gesichert sein. 

§ 29 
Zusätzliche Anforderungen 

an kraftbetät:igte Türen und Tore 

( L) An kraft betätigten Türen und Toren müssen 
Quetsch- und Seherstellen bis zu einer Höhe von 2,50 m so 
gesichert sein, dass die Bewegung der Türen und Tore im 
Ge:Eahrfall zum Stillstand kommt. Dies gilt nicht, wenn 

1. durch besondere Einr:,chtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dann erfolgen kann, 
wenn sich keine Person im Gefahrbereich befindet 
oder 

2. der Gefahrbereich vorn Bedienungsstandort vollstän
dig zu übersehen ist und eine Person mit der Bedie
::mng der Türen und Tore besonders beauftragt ist. 

(2) Bei einer Steuerung des Antriebs kraftbetätigter 
Tü:::-en und Tore von Har:d muss die Bewegung der Türen 
und Tore beim Loslassen des Steuerorgans zum Stillstand 
kommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dann erfolgen kann, 
wenn sich keine Person im Gefahrbereich befindet 
·Jder 

2. :lie betrieblichen Gegebenheiten eine andere Form der 
Steuerung erfordern und sich daraus keine Gefähr
d.ung von Personen ergibt. 

(3) Wird der Antrieb kraftbetätigter Türen und Tore 
durch Steuerimpulse oder von einer Stelle aus gesteuert, 
von der aus der Gefahrenbereich der Türen und Tore 
nicht vollständig zu übersehen ist, müssen gut erkenn
ba:,e und leicht zugängliche Notabschalteinrichtungen 
vorhanden sein. 

(4) Nach Abschalten des Antriebs von kraftbetätigten 
Türen und Toren oder bei Ausfall der Energieversorgung 
für den Antrieb muss die Bewegung der Türen und Tore 
sofort zum Stillstand kommen. Eine unbeabsichtigte 
erneute Bewegung der Liren und Tore darf nicht möglich 
sein. Abweichend von Satz 1 müssen sich kraftbetätigte 
Türen und Tore, die einen Brandabschluss bilden. bei 
At:.sfall der Energieversorgung gefahrlos selbsttätig 
schließen. 

(5) Kraftbetätigte Türen müssen auch von Hand zu 
öffnen sein. 

§ 30 

Rettungswege, Notausgänge 

11) Das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplät
zen und Räumen muss durch Anzahl, Lage, Bauart und 
Zt:.stand von Rettungswegen und Ausgängen gewährleis
tet sein; erforderlichenfalls sind zusätzliche Notausgänge 
zu schaffen. 

(2) Rettungswege und Notausgänge müssen als solche 
deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein 
und auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in einen 
gesicherten Bereich führen. Auf sie ist zusätzlich hinzu
weisen, wenn sie nicht von jedem Arbeitsplatz aus 
gesehen werden können. 

,:3) Rettungswege und Notausgänge dürfen nicht einge
engt werden und sind stets freizuhalten. Notausgänge 
müssen sich leicht öffne·n lassen. 

'.4) Türen im Verlauf von Rettungswegen müssen als 
solche gekennzeichnet sein und in Fluchtrichtung auf
sc~1.lagen. Die Türen müssen sich von innen ohne fremde 
Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich 
Personen in dem Raum befinden. 

§ 31 
Fahrtreppen, Fahrsteige 

(1) Fahrtreppen und umlaufende stufenlose Bänder für 
den Personenverkehr (Fahrsteige) müssen so beschaffen 
seln, dass sie sicher benutzt werden können. An den Zu-
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und Abgängen muss ausreichend bemessener Raum als 
Stauraum vorhanden sein. 

(2) An Fahrtreppen und Fahrsteigen müssen Quetsch
und Seherstellen gesichert sein. 

(3) Fahrtreppen und Fahrsteige müssen im Gefahrfall 
vom Benutzer oder von dritten Personen durch gut 
erkennbare und leicht zugängliche Notabschalteinrich
tungen stillgesetzt werden können. Fahrtreppen und 
Fahrsteige müssen bei einem technischen Mangel. der zu 
einer Gefährdung der Benutzer führen kann, selbsttätig 
zum Stillstand kommen. Bei Fahrtreppen und Fahrstei
gen, die erst beim Betreten in Betrieb gesetzt werden, 
muss die Laufrichtung gut erkennbar angegeben sein. 
Nach dem Abschalten des Antriebs von Fahrtreppen und 
Fahrsteigen darf eine unbeabsichtigte erneute Bewegung 
nicht möglich sein. 

§ 32 
Laderampen 

(1) Laderampen müssen mindestens 0.80 m breit sein. 

(2) Laderampen müssen mindestens einen Abgang 
haben. Laderampen mit mehr als 20 m Länge müssen, 
soweit dies betriebstechnisch möglich ist, in jedem End
bereich einen Abgang haben. Abgänge müssen als Trep
pen oder als geneigte sicher begeh- oder befahrbare 
Flächen ausgeführt sein. Treppenöffnungen innerhalb 
von Rampen müssen so gesichert sein, dass Versicherte 
nicht abstürzen und Fahrzeuge nicht in die Treppenöff
nungen abkippen können. 

(3) Laderampen von mehr als 1.00 m Höhe sollen im 
Rahmen des betriebstechnisch :Möglichen mit Einrich
tungen zum Schutz gegen Absturz ausgerüstet sein. Das 
gilt insbesondere für die Bereiche von Laderampen. die 
keine ständigen Be- und Entladestellen sind. 

(4) Laderampen. die neben Gleisanlagen liegen und 
mehr als 0,80 m über Schienenoberkante hoch sind, 
müssen so ausgeführt sein, dass Versicherte im Gefahrfall 
unter der Rampe Schutz finden können. 

§ 33 

Schutz gegen Absturz 
und herabfallende Gegenstände 

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mehr als 1.00 m 
über dem Boden oder über einer anderen ausreichend 
breiten tragfähigen Fläche liegen oder an Gefahrbereiche 
grenzen, müssen ständige Sicherungen haben, die verhin
dern. dass Versicherte abstürzen oder in die Gefahrberei
che gelangen. § 32 bleibt unberührt. 

(2) Wandluken, Fußbodenluken, Treppenöffnungen. 
Gruben, Schächte. Kanäle, versenkte Gefäße und andere 
gefahrdrohende Vertiefungen oder Öffnungen sowie Be
hälter, die heiße, ätzende oder giftige Stoffe enthalten. 
ferner nicht tragfähige Dächer und Oberlichter im Ar
beits- und Verkehrsbereich, müssen ständige Sicherun
gen haben, die verhindern, dass Versicherte hineinstür
zen. 

(3) Lässt die Eigenart des Arbeitsplatzes oder der 
durchzuführenden Arbeit eine ständige Sicherung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht zu. muss eine Sicherung gegen 
das Abstürzen oder Hineinstürzen von Versicherten auf 
andere Weise ermöglicht werden. 

(4) Wenn Versicherte auf Arbeitsplätzen und Verkehrs
wegen dadurch gefährdet werden können, dass Gegen
stände von höher gelegenen Arbeitsplätzen, Verkehrswe
gen oder Betriebseinrichtungen herabfallen, müssen 
Schutzvorkehrungen getroffen werden. 

(5) Geländer müssen so ausgeführt und bemessen sein, 
dass sie bei den zu erwartenden Belastungen nicht 
abbrechen und Versicherte nicht durch das Geländer 
abstürzen können. 

(6) Handläufe müssen so beschaffen sein. dass die Hand 
einen sicheren Griff hat und nicht verletzt wird. Hand
läufe müssen den zu erwartenden Belastungen standhal
ten. 

§ 34 

Lager, Stapel 

(1) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, 
dass die Belastung sicher aufgenommen werden kann. 
Die zulässige Belastung von tragenden Bauteilen je 
Flächeneinheit ist deutlich erkennbar und dauerhaft 
anzugeben. 

(2) Lager und Stapel sind so zu errichten, zu erhalten 
und abzutragen oder abzubauen, dass Versicherte durch 
herabfallende, umfallende oder wegrollende Gegen
stände oder durch ausfließende Stoffe nicht gefährdet 
werden. 

(3) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, 
dass Versicherte durch zu geringen Abstand der Lager 
und Stapel untereinander oder durch die Annäherung des 
gelagerten oder gestapelten Gutes an Anlagen oder 
technische Arbeitsmittel nicht gefährdet werden. Gegen
über bewegten Teilen der Umgebung, wie ortsfesten oder 
spurgebundenen ortsveränderlichen Hebezeugen oder 
Fördermitteln. muss nach allen Seiten ein Sicherheits 
abstand von mindestens 0,50 m eingehalten werden, es sei 
denn. dass dies konstruktiv nicht möglich ist und die 
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet wird. 

(4) Lager und Stapel müssen gegen äußere Einwirkun
gen so geschützt werden, dass keine gefährlichen chemi
schen oder physikalischen Veränderungen des gelagerten 
und gestapelten Gutes eintreten und Verpackungen in 
ihrer Haltbarkeit nicht angegriffen werden können. 

§ 35 
Kleidung, 

lVlitführen von Werkzeugen 
und Gegenständen, 

Tragen von Schmuckstücken 

(1) Versicherte dürfen bei der Arbeit nur Kleidung 
tragen, durch die ein Arbeitsunfall, insbesondere durch 
sich bewegende Teile von Einrichtungen. durch Hitze, 
ätzende Stoffe, elektrostatische Aufladung nicht verur
sacht werden kann. 

(2) Scharfe und spitze Werkzeuge oder andere gefahr
bringende Gegenstände dürfen in der Kleidung nur 
getragen werden, wenn Schutzmaßnahmen eine Gefähr
dung während des Tragens ausschließen. 

{3) Schmuckstücke. Armbanduhren oder ähnliche Ge
genstände dürfen beim Arbeiten nicht getragen werden, 
\Venn sie zu einer Gefährdung führen können. 

§ 36 
Gefährliche Arbeiten 

(1) Gefährliche Arbeiten dürfen nur geeigneten Perso
nen. denen die damit verbundenen Gefahren bekannt 
sind. übertragen werden. 

(2) Wird eine Arbeit von mehreren Personen gemein
schaftlich ausgeführt und erfordert sie zur Vermeidung 
von Gefahren eine gegenseitige Verständigung, muss eine 
zuverlässige, mit der Arbeit Yertraute Person die Aufsicht 
führen. 

(3) Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein 
ausgeführt. so hat der Unternehmer eine Überwachung 
sicherzustellen: insbesondere hat er dafür zu sorgen. dass 

- sich die allein arbeitende Person bei Durchführung der 
Arbeiten in Sichtweite von anderen Personen befindet, 

- die allein arbeitende Person durch Kontrollgänge in 
kurzen Abständen beaufsichtigt wird, 

- ein zeitlich abgestimmtes Meldesystem eingerichtet 
wird, durch das ein vereinbarter. in bestimmten Zeit
abständen zu wiederholender Anruf erfolgt 

oder 

- von der allein arbeitenden Person ein Hilfsgerät (Sig
nalgeber) getragen wird, das drahtlos. automatisch und 
willensunabhängig Alarm auslöst, wenn es eine be
stimmte Zeitdauer in einer definierten Lage verbleibt 
(Zwangshaltung der Person). 
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§ 37 
Zutritts- und AufenthaltsYerbote 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen. dass unbe
fugte Dritte Betriebsteile nicht betreten. wenn dadurch 
eine Gefahr für Versicherte entsteht. 

(2) An gefährlichen Stellen, insbesondere unter schwe
benden Lasten. in Fahr- und Schwenkbereichen Yon 
Fahrzeugen und ortsveränderlichen Arbeitsmaschinen 
sowie in unübersichtlichen Verkehrs- und Transportbe
reichen, dürfen sich Versicherte nicht unnötig aufhalten. 

§ 38 
Genuss von Alkohol 

(1) Versicherte dürfen sich durch Alkoholgenuss nicht 
in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder 
andere gefährden können. 

(2) Versicherte. die infolge Alkoholgenusses oder ande
rer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage sind. 
ihre Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszufüh
ren. dürfen mit ArbeitPn nicht beschäftigt werden. 

§ 39 
Prüfungen 

(1) Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme. 
in angemessenen Zeiträumen SO\vie nach Änderungen 
oder Instandsetzungen auf ihren sicheren Zustand. min
destens jedoch auf äußerlich erkennbare Schäden odpr 
Mängel. zu überprüfen. 

(2) Hat die Aufsichtsperson nach § 18 SGB VII Anlass 
zu der Annahme, dass eine Einrichtung sicherheitstech
nisch nicht eimvandfrei ist und kann sie diese Einrich
tung im Rahmen einer Besichtigung nicht prüfen. so kann 
der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung anord
nen, dass der l:nternehmer die Einrichtung durch einen 
Sachwrständigen prüfen lässt und ihr das Ergebnis der 
Prüfung mitteilt. Dies gilt nicht. soweit in anderen 
Rechtsvorschriften eine Saehverständigenprüfung ,·orge
sehen ist. 

(3) Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Besei
tigung Yon Gefahren, z.B. Sicherheitsbeleuchtung. Feuer
löscheinrichtungen. Absaugeeinrichtungen. Signalanla
gen. Kotaggregate und Xotschalter sowie lüftungstechni
sche Anlagen mit Luftreinigung müssen regelmäßig ge
wartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. 
Die Prüfungen müssen bei Sicherheitseinrichtungen. aus
genommen bei Feuerlöschern. mindestens jährlich und 
bei Feuerlöschern und lüftungstechnischen Anlagen min
destens alle zwei Jahre durchgeführt ,,.-erden. 

§ 40 
Kennzeichnung 

,·on Einrichtungen 

Ist es zum sicheren Betrieb einer Einrich:ung not\\·en
dig. dass sich der Benutzer über bPstimmte Daten stets 
vergewissern kann. so müssen auf der Einrichtung deut
lich erkennbar und dauerhaft angebracht sein 

1. Kennzeichnungen zur Identifizierung der Einrichtung. 

2. Kenngrößen, durch die die zulässigen Grenzen für eine 
gefahrlose Benutzung festgelegt werden. z.B. zulässige 
Belastung, Drehzahl, Druck. 

Es müssen sich unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
bei der Einrichtung Hinweise über die bestimmungsge
mäße Verwendung und auf mögliche Gefahren beim 
Umgang befinden. 

§ 41 
Rüst-, 

Instandhal tungsarbei ten 

Können Rüst- und Instandhaltungsarbeiten nur durch
geführt oder Störungen nur beseitigt werden, wenn 
bestimmte Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor
schriften nicht eingehalten werden, so sind diese Arbeiten 
zulässig, wenn mit der Durchführung nur fachlich geeig-

nete Personen beauftragt v:erden, die imstande sind, etwa 
entstehende Gefahren abzuwenden. 

§ 42 
Erprobung von Einrichtungen 

(1) :VIuss eine Einrichtung probeweise in Betrieb ge
nommen \Verden, ohne dass für den )rormalbetrieb gel
tend,, Vorschriften ange,n,ndt werden können, insbeson
dere weil nur so die sicherheitstechnisch eim,Yandfreie 
Besc-iaffenheit der Einrichtung festgestellt werden kann 
oder \veil eine neu entwickelte oder eine für den Export 
bestimmte Einrichtung Erprobt werden muss. gelten 
hierfür die besonderen Bestimmungen der nachfolgenden 
Absätze. 

(2) Der l:nternehmer hat die notwendigen besonderen 
Sicherheitsmaßnahmen zu ermitteln und für deren Ein
halti:.ng zu sorgen. 

(3) Die mit der Erprobung Beschäftigten müssen fach
kundig. über die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 
unterrichtet und mit den erforderlichen Sicherheitsmaß
nahmen vertraut sein. Für das Verhalten beim Auftreten 
,·on t:-nregelmäßigkeiten oder Störungen sind Anweisun
gen ai geben. 

(4) Bei der Erprobung sind Gefahrenbereiche zu kenn
zeichnen und erforderliehPnfalls abzusperren. Im Gefah
renb,,reich dürfen sich nur die für die Durchführung der 
Erpr,Jbung unbedingt erforderlichen Personen aufhalten. 
Ist mit außergewöhnlichen Gefahren zu rechnen, müssen 
besondere Rettungswege ,·orhanden und gekennzeichnet 
sein. 

(5) Falls es insbesonder,2 der Umfang der Erprobung 
sowie die mögliche Gefährdung der Beschäftigten erfor
dern, hat der Unternehmer 

- eine Person zu bestellen. die für die Planung. Durch
führung und Überwachung der Erprobung sowie der 
Sicherheitsmaßnahmen ':erantwortlich ist: 

- den Ablauf der Erprobung einschließlich ihrer Koordi
nierung schriftlich festzulegen. 

(6) Eine Einrichtung darf erst erprobt werden. wenn die 
hierLir erforderlichen Mess-. Sicherheits- und \Varnein
richLmgen betriebsbereit und funktionsfähig sind. 

§ 43 
Maßnahmen 

gegen Entstehungsbrände 

(1) An oder in der Kähc von Arbeitsplätzen dürfen 
leich·: entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe nur in 
einer Menge gelagert werden. die für den Fortgang der 
ArbeLten erforderlich ist. 

(2) Werden in einem Bereich leicht entzündliche oder 
selbstentzündliche Stoffe in einer Menge gelagert, die im 
Falle eines Brandes zu einem Schadenfeuer führen kann 
(fenergefährdeter Bereich) so ist dieser Bereich deutlich 
erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

(3) Aus feuergefährdeten Bereichen sind offenes Feuer 
und andere Zündquellen fernzuhalten. Das Rauchen in 
diesen Bereichen ist verboten. Auf das Verbot ist deutlich 
erkennbar und dauerhaft hinzuweisen. 

(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuerlöscheinrich
tungen der Art und Größe des Betriebes entsprechend 
bereitzustellen und gebrauchsfertig zu erhalten. Sie dür
fen durch Witterungseinflüsse, Vibrationen oder andere 
äußere Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht 
beeinträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feuer
löscheinrichtungen müssen jederzeit schnell und leicht 
erreichbar sein. 

(5) Die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen 
befinden. sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen, so"veit die Feuerlöscheinrichtungen nicht 
automatisch oder zentral von Hand gesteuert werden. 

(6) Mit der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen 
sind Personen in ausreichender Anzahl vertraut zu 
machen. Für den Brandfall ist ein Alarmplan aufzustel
len. 
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(7) Selbsttätige ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen, bei 
deren Einsatz Gefahren für die Versicherten auftreten 
können, müssen mit selbsttätig wirkenden Warneinrich
tungen ausgerüstet sein. 

(8) Über die Prüfung der Feuerlöscheinrichtungen nach 
§ 39 Abs. 3 ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. 

§ 44 
Maßnahmen zur Verhinderung 

von Explosionen 

{l) Kann beim Umgang mit brennbaren Stoffen durch 
das Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben 
explosionsfähige Atmosphäre entstehen. müssen Maß
nahmen getroffen werden, 

- die eine Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in 
gefahrdrohender Menge verhindern oder einschränken 
oder 

- die Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre ver
hindern. 

(2) Lassen sich im Innern von Behältern und Apparaten 
explosionsfähige Gemische von Gasen. Dämpfen, Nebeln 
oder Stäuben in gefahrdrohender Menge und Zündquel
len nicht ausschließen, sind Maßnahmen zu treffen, die 
bei einer Explosion im Innern gefährliche Auswirkungen 
verhindern. 

(3) In explosionsgefährdeten Bereichen sind Zündquel
len zu vermeiden; die Verwendung von offenem Feuer 
und offenem Licht sowie das Rauchen ist verboten. Auf 
das Verbot ist deutlich erkennbar und dauerhaft hinzu
weisen. 

(4) Explosionsgefährdete Bereiche sind deutlich er
kennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

§ 45 
Gesundheitsgefahren 

(1) Sind Versicherte gesundheitsgefährlichen Stoffen, 
Krankheitskeimen, Erschütterungen, Strahlung, Kälte 
oder Wärme oder anderen gesundheitsgefährlichen Ein
wirkungen ausgesetzt, so hat der Unternehmer unbescha
det anderer Rechtsvorschriften das Ausmaß der Gefähr
dung zu ermitteln. Ist er nicht in der Lage, die zur 
Abwendung einer Gefahr notwendigen ::.\faßnahmen zu 
ermitteln, hat er sich hierbei sachverständig beraten zu 
lassen. 

(2) Arbeiten, bei denen sich die Entwicklung gesund
heitsgefährlicher Gase, Dämpfe. Nebel oder Stäube in 
gefährlicher ::V1enge nicht vermeiden lässt. müssen 

1. in geschlossenen Apparaturen durchgeführt werden 
oder, wenn dies technisch nicht möglich oder zweck
mäßig ist, 

2. die gesundheitsgefährlichen Gase, Dämpfe, Nebel oder 
Stäube an der Entstehungs- oder Austrittsstelle in 
ungefährlicher Weise abgesaugt werden. 

Ist auch dies nicht möglich, müssen die Räume ange
messen, nötigenfalls künstlich, belüftet werden. 

(3) Werden Versicherte im Freien beschäftigt und 
bestehen infolge von \Vitterungseinflüssen Gesundheits
gefahren, so ist entweder der Arbeitsplatz wetterfest 
herzurichten oder Schutzkleidung zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 46 

Umgang 
mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur 
in Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der 
Arbeiten notwendig sind. Abfälle und Rückstände sind 
regelmäßig und gefahrlos zu entfernen: verschüttete 
Stoffe sind unverzüglich gefahrlos zu beseitigen. 

§ 47 
Betreten von Bereichen. 

in denen gesundheitsgefährliche Stoffe 
auftreten können 

Bereiche, in denen gesundheitsgefährliche Stoffe er
fahrungsgemäß in gefährlicher Konzentration oder 

Menge auftreten können. dürfen nur von ausdrücklich 
befugten Personen und unter Anwendung der erforderli
chen Sicherheitsmaßnahmen betreten oder befahren wer
den. 

§ 48 

Aufbewahrung 
gesundhei tsgefähr licher Flüssigkeiten 

Für gesundheitsgefährliche Flüssigkeiten dürfen keine 
Trinkgefäße, Getränkeflaschen oder Gefäße benutzt wer
den, die ihrer Art nach für die Aufbewahrung von 
Lebens- oder Genussmitteln bestimmt sind; dies gilt auch 
für Behältnisse. die mit solchen Gefäßen verwechselt 
werden können. 

§ 49 
Kennzeichnung 

von Gefäßen und Leitungen 

Der Unternehmer hat dafür z:i sorgen, dass Gefäße und 
Leitungen eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sind. 
wenn durch Inhalt, Temperatur oder durch Verwechseln 
Gefahren entstehen können. 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge**) 

§§ 50 bis 60 außer Kraft: 

ersetzt durch UVV .,Arbeitsmedizinische Vorsorge" 
(GUV 0.6). 

V. 
Übergangsbestimmungen 

§ 61 
Allgemeine Übergangsfrist 

Soweit nichts anderes bestimmt ist. wird dem Unter
nehmer zur Durchführung von Unfallverhütungsvor
schriften, die über die bisher gültigen Unfallverhütungs
vorschriften oder sonst geltenden Rechtsvorschriften 
hinausgehen und Änderungen an Einrichtungen erfor
dern, eine Frist von drei Jahren gewährt, gerechnet vom 
Tage des In-Kraft-Tretens der Vorschrift. 

§ 62 
Cbergangsregel ung 

(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhü
tungsvorschrift eine Einrichtung errichtet ist oder mit 
ihrer Errichtung begonnen wnrden ist und in dieser 
Unfallverhütungsvorschrift An~orderungen gestellt wer
den. die über die bisher gült~gen Anforderungen hinaus
gehen und die umfangreiche Anderungen der Einrichtung 
notwendig machen, ist diese Unfallverhütungsvorschrift 
vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden. 

(2) Der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
kann verlangen, dass eine Einrichtung entsprechend 
dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert wird, soweit 

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut wird, 

2. die Nutzung der Einrichtung wesentlich geändert wird 
oder 

3. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefahren für 
Leben oder Gesundheit der Versicherten zu befürchten 
sind. 

VI. 
In-Kraft-Treten 

§ 63 
In-Kraft-Treten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tag 
des Monats April oder des Monats Oktober in Kraft. der 
als erster der Bekanntmachung folgt. 

Der 2. Nachtrag zu dieser L"nfallverhütungsvorschrift 
tritt am ersten Tag des ~lonats April oder des :V1onats 
Oktober in Kraft. der als erster der Bekanntmachung 
folgt. 

*") §§ 50 bis 60 sind nicht besetzt für die Eisenbahn-l.-nfallkasse und für die 
Cnfallkasse Post und Telekom. 
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Anlage 1 *) 

Zu§ 9 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vor5chriften" 
(GUV 0.1} 

Zahl der Sicherheitsbeauftragten 

Die Zahl der vom Unternehmer zu bestellenden Sicherheitsbrnuftragten wird gemäß§ 15 Abs. 1 :--Jr. 7 in Verbindung 
mit § 22 Abs. 1 SGB VII wie folgt bestimmt: 

1. Zahl der Beschäftigten Zahl der Sicherheitsbeauftragten 

a) Für Betriebe oder örtlich selbstständige Betriebsteile 
- z.B. Bauhof, Fuhrpark oder Fuhrparkaußenstellen -
bei 21 bis 150 Beschäftigten mind. 1 

und je angefangene weitere 250 Beschäftigte mind. 1 zusätzlich 

b) Für reine Verwaltungen (Bürobetriebe) oder örtlich selbst- mind. 1 
ständige Verwaltungsstellen bei 51 bis 250 BeschäftigtEn 

und je angefangene weitere 400 Beschäftigte mind. 1 zusätzlich 

c) Für den Bereich der ,,äußeren Schulangelegenheiten·· mind. 1 
in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen 

2. Der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung kann bei Vorliegen besonderer betrieblicher Verhältnisse die 
Zahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten entsprechend diesen Verhältnissen abweichend regeln. 

*i Für die Eisenbaim-Cnfallkasse und für die Cnfallkasse Post und Telekom ge:ten für Adage 1 Sonrierregebr:gen. 

Düsseldorf, den 25. Februar 2003 
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